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SATZUNG

über den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan

"Erweiterung Abfallentsorgungszentrum"

1. Fertigung

Annahme des Antrages des Vorhabenträgers durch den Gemeinderat!
Einleitung des Satzungsvelfahreils: 01.07.1998

frühzeitige BOrgerbeteiii9un9: 17.08.1998 -18.09.1998
frohzeitige Beteiligung der berühlten BehördenfTrager öffentlicher Belange: 06.08.1998 -11.09.1998

Offenlage des Planentwulfs: 28.12.1998 - 29.01.1999
Information der berührten BehördenfTrager öffentlicher Belange
von der Offenlage mit erneuter Gelegenheit zur Stellungnahme: 22.12.1998

'~.

Beschluß über den Durchführungsvertrag:
Satzung,beschluß gemäß § 10 BauGB:

Wiesloch, den 28.06.1999

Genehmigung der höheren VelWaltungsbehörde:

Ausfertigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans:

Wiesloch, den 2', 1@. 4!H

Der vorhabenbezogene BebaUUngspli tritt d11jrkannbnachUng
der Erteilung der Genehmigung am t,..{IJ. in Kraft

Wiesloch,den~

24.03.1999
24.03.1999

Oberbürgermeister

--';:;"-""Oberbürgermeister
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Vorhaben bezogener
Bebauungsplan (VBP)
Februar 1999

VBP "Erweiterung
Abfallentsorgungszentrum"
Gemarkung Wiesloch
Vorhabensträger:
AVR - Abfallverwertungsgesellschaft des
Rhein-Neckar-Kreises mbH

2. Schriftlicher Teil mit Begründung
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VBP

1.

1.1

"Erweiterung AEZ" in Wiesloch

Allgemeines

Planungsanlaß u. recht!. Grundlage der Antragsstellung

Seit 1990 wurde seitens des Vorhabensträger umfangreiche Studien und
Planungen zur Erweiterung des AEZ Wiesloch bzw. zu dessen Anpassung an
den Stand der Technik erarbeitet.

Nach einem Flurbereinigungsverfahren und Abstim:mungen mit der benach
barten Kläranlage zur Erweiterung deren Areals, standen daraufhin fur das
AEZ Wiesloch neue Flachen zur Erweiterung zur Verfugung. Diese umfas
sen ca. 1,8 ha Grundfläche östlich der bisherigen Zufahrtsstraße. Die ent
sprechenden Grundstücke sind inzwischen Eigentum der
Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar~Kreises mbH, Sinsheim.

Die Erweiterung des AEZ-Wiesloch soll in mehreren Bauabschnitten erfol
gen.

Zur Umsetzung der geplanten Maßnalunen soll im Jahr 1999 in einem ersten
Bauabschnitt (Bauabschnitt I) eine neue Zufahrtsstraße zum AEZ-Gelände
und ein neues Betriebs- und Sozialgehäude fur die :Mltarbeiter errichtet
werden. Da die vorhandene Zufahrtsstraße zum AEZ Gelände zwischenzeit
lich zur Erweiterungsfläche der Kläranlage gehört und diese vollständig
eingezäunt ist, ist der Bau einer neuen Zufahrtsstraße zwingend erforderlich
und soll schnellstmöglich realisiert werden.

Die Errichtung eines neuen Betriebs- und Sozialgebäudes ist aus Gründen
der Anpassung an den Stand der Technik:. und dem gestiegenen Personalbe
darf dringend geboten.

Für Bauabsclmitt II (BA II) liegen zur Zeit noch keine konkreten Planungen
vor. Dieser soll abschnittsweise erst in den darauffolgenden Jahren bebaut
werden. Die Grundfläche des BA II beträgt gemäß zeichnerischem Teil ca.,
9.720 m.

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wiesloch aus dem
Jahre 1981 ist die Fläche teilweise als Fläche tur die Abfallentsorgung,
teilweise als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
Ein Bebauungsplan tur die Erweiterungsflächen ist nicht vorhanden.

Mit der Aufstellung des VBP sollen daher die planungsrechtlichen Voraus
setzungen zur Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahme geschaffen
werden.

Hierzu hat die AVR. mit Schreiben vomI9.0S.1998 die Einleitung eines
entsprechenden Satzungsverfahrens beantragt. Der Gemeinderat der

5650A01-OOO1113n94618314 FICHTNER



VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

Stadt Wiesloch bat in einer Sitzung am 01.07.1998 beschlossen, den Antrag
anzunehmen und das Satzungsverfahren einzuleiten.

Da fuT die Erweiterungsflache des AEZ-Wiesloch z.Zt. kein gültiger Bchauw
ung::;plan existiert, soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt und
vereinbart werden. Aus diesem Grunde wurde der vorliegende Vorhaben
und Erschließungsplan (zeichnerischer und schriftlicher Teil) erstellt.

1.2 Angaben zum räumlichen Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbercich des VBP ergibt sich aus den Festsetzungen
im zeichnerischen Teil und besteht aus den folgenden Grundstücken:

\-....1

Flurstücknummem:

Gemeinde:

Gemarkung:

Eigentümer laut
Grundbuch

Nr. 13 430
Nr. 13 442
Nr. 13 442/1

Wiesklch

Wiesloch

AVR Abfallverwertungsgesellschaft des
Rhein-Neckar-Kceises mbH in Sinsheim

Das Plangebiet liegt ca. 1,9 km östlich des Ortskems von WaUdo~ ca.
2,Skm nordwestlich des Ortskerns von Wiesloch sowie ca. 500 m westlich
der Bundesstraße 3 (B3).

Es besitzt eine Größe von rund' 18.160 m:l., davon 8.440 m:l. BA I bzw.
9.723 m:l. BA II. Die maximale Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung beträgt
ca. 360 m, die mittlere Ausdehnung in West-Ost-Richtung ca. 115 m. Die
Höhenlage des Plangebietes schwankt zwischen ca. 110m Ü. NN und ca.
115mü.NN. '

Das Gebiet ist derzeit eine landwirtschaftliche Brachtläche.

1.3 Angaben zum Vorhabensträger

Name!
Firmenbezeichnung:

vertreten durch:

Postanschrift:

Telefon:

Telefax:

5650A01-DOO/11 377 948/8314

AVR Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein':'
Neckar-Kreises mbH

Geschäftsfi.ihrer Henn AIfred Ehrhard

Muthstraße 4
74889 Sinsheim

07261/931-0

072611931-188

FICHTNER



VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

Zur Bearbeitung von Rückfragen:

Bearbeiter:

Telefon:

Herr Schwerdt

072611931·157

1.4 Angaben zum Planverfasser

Ci

Name!
Finnenbezeichnung:

Postanschri:ft::

Telefon:

Telefax:

Fichtner GmbH & Co. KG

Sarweystraße 3
70191 Stuttgart

07 ]]/89 95·0

07 1118995-459

Zur Bearbeitung von Rückfragen:

Ci

Projektbereich:

Bearbeiter:

Telefon:

5650A01..QOOJ1 f 377 94BJ8314

G42 Infrastruktur

Herr Grnseck

0711/8995·743

FICHTNER



VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

''-.-[

2. Planungsrechtliche Festsetzungen

2.1 Flächen für die Abfallbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen für die Abfallbeseiti
gung sind ausschließlich zweckgebundene Nutzungen und Anlagen zulässig,
von denen keine Störungen ausgehen, die in den in der Umgebung vorhande
nen Wohtmutzungen (Dörrbachhofsowie äst!. Ortsrand Walldorf) zu
unzulässigen Beeinträchtigungen fuhren. Im Bauabschnitt I sind nur Büro
und Verwaltungsgebäude zulässig.

2.2 Höhe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 18 BauNVO)

Im Bauabschnitt I darf die Firsthöhe baulicher Anlagen max. 122 ü. NN, im
Bauabschnitt n max:. 124 m ü. NN betragen. ImBauabschrritt TI dürfen
einzelne bauliche Anlagen - soweit dies konstruktiv errorderlich ist (z. B,
Silos) - als Ausnalune die zulässige Höhe um max. 5 m überschreiten. Die
Summe der Grundflächcn dieser als Ausnahme zulässigen baulichen Anlagen
-darfdabei 250 mZ nicht überschreiten.

2.3 Flächen zur Versickerung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das aufden Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ist über die im
zeichnerischen Teil festgesetzten Versickerungsgräben über eine mind.
30 cm starke, belebte Bodenschicht zu versickern.

LI 2.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Das im Bauabschnitt I anfallende Niederschlagswasser ist als flächenhafte
Versickerung über die im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen über eine
mind. 30 cm starke, belebte Bodenschicht zu versickern.

2.5 Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Entsprechend den Festsetzungen im zeicluterischen Teil ist die Anpflanzung
einer mindestens einreihigen Hecke aus Straucharten entsprechend der
Pflanzliste im Anhang durchzufiihren urtd dauerhaft zu unterhalten. Ausfalle
sind zu ersetzen.

565OA01-Q00I11 377 946/13314 FICHTNER



VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

Li

2.6 Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Entsprechend der Festsetzung im zeichnerischen Teil ist die Anpflanzung von
Bäumen entsprechend der Pflanziiste im Anhang durchzufuhren und dauer
haft zu unterhalten. Ausfalle sind zu ersetzen.

2.7 Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Der im zeichnerischen Teil als zu erhalten festgesetzte Baum ist auf Dauer zu
erhalten, die erforderlichen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sind durch~

zufuhren. Im Falle des Absterbens ist eine Neuanpflanzung entsprechend des
abgestorbenen Bestandes vorzunehmen. Die Anlage von befestigten Flächen
oder sonstigen Maßnahmen, die zu einer Beeinträchtigung fuhren können, ist
im Kronenbereich des festgesetzten Baumes zu unterlassen.

2.8 Gestaltung offener Stellplätze (§ 74 AbS. 1 Nr. 1 LBO)

Offene Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materialien zu befestigen.

565OA01-QOOJ11377948/8314 FICHTNER



VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch
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3. Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Die Flächen, des im zeichnerischen Teil festgelegten Geltungsbereiches des
Vorhaben~ und Erschließungsplanes wurden in der Vergangenheit intensiv
landwirtschaftlich genutzt. Angebaut wurden überwiegend Mais und andere
Getreide- und Futtermittel. Diese Flächen sind im Hinblick aufNaturhaushalt
und Landschafsbild als geringwertig einzustufen.

Lediglich im südlichen Bereich des Geltungsbereiches (Anschluß Gemein
destraße ,,Parkstraße" Wld neuer Zufahrtsstraße) waren bzgL Naturhaushalt
und Landschaftsbild hochwertigere Flächen vorhanden. Diese bestanden aus
ca_ 800 mZ Waldfläche.

Mit Aktenzeichen 8604.11133-3355 vom 16.10.1997 wurde die Umwand
lungvon ca. 0,08 ha Wald zum Zwecke der Verkehrserschließung auf einer
Tei!t1äche von Fist. Nr. 13442 und 13442/1, Gemarkung Wiesloch, Privat
waid, gemäß § 9 LWald durch die Forstdirektion Karlsruhe genehritigt.
Gemäß §9, Abs. 4 LWaldG wurde eine Walderhaltungsabgabe in Höhe von
800,- DM erhoben und vom Vorhabensträger entrichtet.

Als weitere Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs
werden ca. 3.368 m2 Grünfläche einseh!. eines pflanzstreifens an der südli
chen Gründstücksgrenze neu angelegt und durch entsprechende, standorttyR
pisehe Anpflanzungen aufgewertet. Diese Kompensationsflächenstehen im
direkten, räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriffsort

Bezüglich des Wasserhaushaltes werden die Einflüsse durch die baulichen
Eingriffe (Flächenversiegelung) minimiert. Dies erfolgt einerseits durch die
Anlage von entsprechend dimensiortierten straßenbegleitenden Vefsicke
rungsgräben, in denen das von den befestigten Flächen ablaufende Nieder
schlagswasser versickert. Weiterhin erhalten wenig genutztebzw, durch
Radlasten nur gering beanspruchte Flächen (z.B. Parkplätze) einen entspre
chenden wasserdurchlässigen und teilweise begtünbarenOberbau (z.B.
Rasengittersteine).

Das in BA I anfallende Niederschlagswasser witd ebenfalls innerhalb des
Bauabschnitts mittels entsprechenden Versickeningsanlagen (Versicke
rungsmulden) versickert.

Betrachtet man abschließend die Größe der Flächen, rur welche im Rahmen
des Vorhaben- und Erschließungsplanes eine andere Nutzung festgesetzt
werden soll, ergeben sich folgende Werte:

565OA01-000I11 3n 9481l1Jl 4 FICHTNER -



VBP

Fläche Geltungsbereich:

Bestand:

"Erweiterung AEZ" in Wiesloch

18.528 m2

Festsetzung:

CI

landwirtschaftliche
Nutzfläche:

Wald:

Straßenkreuzung:

5650A01-QOO/11 377 948/8314

Flächen fur die
ca. 17.433 m2 Abfallbeseitigung:

ca. 800 m2 Verkehrstläche:

ca. 295 m2 Flächen zur Ver·
sickerung von
Niederschlags·
wasser:

private Grünfläche:

davon:

r. = 18.528 m2 Heckenstreifen:

Fläche rur :Maßnah
men zum Schutz,
zur Pflege u. zur
Entwicklung von
Natur und Land
schaft (Versicke
rungs-fläche ):

FICHTNER

ca. 9.869 m2

ca. 4.076 m2

ca. 1.215 m2

ca. 3.368 m2

ca. 2.250 m2

ca. 85 m2

E,=18.528 m2

7(1)
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VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

4. Entwässerung

Zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser
werden die Straßenflächen über straßenbegleitende Versickerungsgräben
entwässert. Insgesamt werden ca. 810 laufende Meter Versickerungsgräben
mit einer mittleren Grabenbreite von ca. 1,5 mangelegt.

Die Regenentwässerung der Dachflächen erfolgt über entsprechend dimen
sionierte Versickerungsmuldeo.

5650A01-C00I11 377 94818314 FICHTNER
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VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

5. Erschließung

Im Bauabschitt I sind ca. 3,781 m2 private Vcrkehrsfläche (einseh!. Bankette)
festgesetzt. Davon sind ca. 905 m2 Wendefläcbe sowie Stellplätze mit
Zufaluten.

Die Verkehrsfläche (Zufahrtsstraße zum AEZ Wiesloch) verbindet das AEZ
Betriehsgelände mit der vorhandenen Gemeindestraße "Parkstraße". Die
Achslänge der Zufahrtsstraße beträgt ca. 320 rn.

Die Erschließungsstraße erhält einen Regelquerschnitt RQ 9,5. Die Fahr
bahnbreite beträgt 6,5m.

5650A01.OQOJ11 377 948/8314 FICHTNER
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6. Bodenschutz

"Erweiterung AEZ" in Wiesloch

C,

( I
~

Im Plangebiet liegen nach dem Bericht mf Historischen Erhebung a]t1asten~

verdächtiger Flächen im südlichen Rhein-NeckarwKreis keine Altlasten vor.

Bei einer 1988 im westlichen Teil des Plangebietes entnommenen Oberbo~

denprobe (Koordinate RW 3476080, HW 5462870) wurden keine Auffallig
keiten festgestellt, die auf etwaige Schwermetallbelastungen hinweisen.

Sollte bei der Durchfuluungvon Bodenarbeiten geruchliche und/oder
sichtbare Auffilligkeiten bemerkt werden, die aufBodenverunreinigungen
hinweisen, so "Wird das Wasserrechtsamt beim Landratsamt Rhein-Neckar
Kreis unverzüglich verständigt.

565QA01-o00/11 377 94a16314 FICHTNER 1(t)
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VBP

7.

"Erweiterung AEZ" in Wiesloch

Leitungsrechte

Die im zeichnerischen Teil entsprechend festgesetzten Flächen sind bereits
bzw. werden mit den entsprechenden Leitungsrechten zugunsten der jeweili
gen Versorgungsträger belastet Eine Bebauung ist nur mit Zustimmung der
Versorgungstrager zulässig,

5650A01-OOO'11 m 948/8314 FICHTNER
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VBP

8.

8.1

"Erweiterung AEZ" in Wiesloch

Hinweise

Gashochdruckleitung

Die am Rande (östlich und südlich) des Plangebietes verlegte Gashoch
druckleitung DN 80 St ist zu beachten. In einem Schutzstreifen von 2,50 m
beiderseits der Leitung dürfen keine Verrichtungen vorgenommen werden
oder Anpflanzungen und Anlagen gehalten werden, die den Betrieb oder den
Bestand der Leitungen gefahrden.

Bei Kanalkreuzungen ist vertikal ein lichter Mindestabstand von 0,20 m
einzuhalten. Eine Überdeckung der Gashochdruckleitung ~ 1,00 m muß
gewährleistet bleiben, auch im Betrieb der geplanten Entwässerungs- und
Versickerungsgräben.

Irrt Bereich der geplanten Zufahrtsstraße und der geplanten Gräben im
Südosten des Plangebietes ist die Gashochdruckleitung bereits in einem
Schutzrohr DN 200 mit einer Übcrdeckung von 1,50 m verlegt

,
'--.

8.2 Slromleitung

An Bauvorhaben in Leitungsnähe ist im Genehmigungsverfahren die EnBW
Badenwerk AG, Rgio:h.alservice Kurpfalz, Hauptstraße 150 in 69168 Wies
loch, zu beteiligen. Insbesondere ist bei der Aufstellung von Bauhilfsmitteln
wie Kränen und Gerüsten zu beachten, daß der nach DIN VDE 0210 vorge
gebene Schutzabstand von 3,0 m bei maximalem Durchhang bei ruhenden
oder ausschwingenden Leiterseilen eingehalten wird. Dasselbe gilt auch für
an Kräne angehängte Lasten.

Bei Anpflanzungen in Leitungsnähe sind nur kleinkronige Straucharten
zulässig, die wegen des VDE Mindestabstandes von 2,5 m nicht zurtickge
schnitten werden müssen,

5650A01..QOO.111 3n 94818314 FICHTNER
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VBP "Erweiterung AEZ" in Wiesloch

ANHANG

Standortgerechte, heimische Laubgehölze

Bäume: Acer platanoides Spitzahorn
Fraxinus cxcdsior Esche
CaIPinus berolns Hainbuche
AInus glutinosa Schwarz-Erle
Sürhus aucuparia Vogelbeere
Tilia cordata Winterlinde
ferner Hochstammsorten aus Birnen und Äpfeln

u
Sträucher: Acer campestre

CarotiS mag

Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Euonymus curopaeus
Cmtaegus monogyna

Feldahorn
Kornclllcirsche
Hartriegel
Schlehe
Pfaffenhütchen
Weißdorn

Bodenvegetation: Hedera helix
Vinca minor
Asperula odorata
Alchemilla mollis
Geranium in Arten
Luzula sylvatica
Carex pendula

Efeu
Immergrün
Waldmeister
Frauenmantel
Storchschnabel
Waldmarbel
Segge

5650A01..(Joo/l1 377 948/8314 FICHTNER


